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Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst in Königswiesen  
 
31. Dezember 2008 (Silvester) Dr. Weitersberger 

Erreichbar unter Tel.-Nr.: 
Dr. Hasenberger  07955/7030 
Dr. Schützenberger  07955/6740 
Dr. Weitersberger  07267/8243 
Dr. Ehrenbrandtner  07956/7339 
Dr. Moser   07954/3003 

01. Jänner 2009 (Neujahr) Dr. Weitersberger 
03./04. Jänner 2009   Dr. Schützenberger 
06. Jänner 2009 (Hl.Drei Könige)  Dr. Hasenberger 
10./11. Jänner 2009  Dr. Ehrenbrandtner 
17./18. Jänner 2009  Dr. Moser 
24./25. Jänner 2009  Dr. Weitersberger 
31.Jän./01.Feb. 2009  Dr. Ehrenbrandtner   
 
 
Müllabfuhrtermine für Mönchdorf 
 
Mittwoch, 28. Jan. 2009       Mittwoch, 15. Juli 2009 
Mittwoch, 11. März 2009       Mittwoch, 26. Aug. 2009 
Mittwoch, 22. April 2009       Mittwoch, 07. Okt. 2009 
Mittwoch, 03. Juni 2009       Mittwoch, 18. Nov. 2009  Mittwoch, 30. Dez. 2009 
 
 
Bauverhandlungstermine in Königswiesen: 
 
Die nächsten beiden Bauverhandlungstermine wurden im Einvernehmen mit dem Bezirksbauamt 
Linz bereits fixiert:       13. Jänner 2009          17. Februar 2009 
 
 
Neujahrskonzert des Musikvereines Königswiesen  
 

   Der Musikverein Königswiesen ladet zum NEUJAHRSKONZERT am 5. Jänner 2009      
   um 20:00 Uhr im Turnsaal der Hauptschule Königswiesen recht herzlich ein.     
    Einige Programmpunkte des Neujahrskonzertes:  
   Die “Rasselband(e)”unter der Leitung von Wolfgang Weißengruber: Im Hühnerstall -      
   Low Rider - Wer hat an der Uhr gedreht 

     Musikverein: Schlittenfahrt - Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust - La Traviata-Maske in      
       Blau - ABBA Gold.... Leitung: Kpm. Alois Klonner 

 
 

Nächster VHS-Kurs: 
 

Babymassage mit Dipl. Kinderkrankenschwester  
SONJA STEINER: 
 
Hautkontakt stärkt die Eltern-Kind Beziehung, fördert die seelische und körperliche Entwicklung 
 
Termin:   9.1.2009 bis 6.2.2009 

Anmeldung 1 Woche vor Beginn 
bei Sieglinde Freyenschlag Tel. 0664/1966010 

                 7 Einheiten:  35 € 
 

 



 
Betriebsanlagen–Sprechtage bei der BH Freistadt 
 

Die Bezirkshauptmannschaft Freistadt bietet regelmäßig Betriebsanlagen-Sprechtage an, bei 
denen Beratung bei Errichtung bzw. Änderung von Betriebsanlagen durch Juristen und 
Sachverständige angeboten wird. Bei derartigen Vorhaben sind in der Regel auch baurechtliche 
Belange berührt.  
Folgende Termine für Betriebsanlagen-Sprechtage bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt 
werden bekannt gegeben (Änderungen vorbehalten):  

16. Jänner und 28. Jänner 2009 
Eine telefonische Voranmeldung:  07942/702-501 ist aber notwendig! 
 
 
Sprechtage 2009 der SVA der gewerblichen Wirtschaft  
in der Wirtschaftskammer Freistadt, jeden ersten Montag im Monat, jeweils in der Zeit von 9:00 
bis 11:00 Uhr: 
 

12. Jänner  6. April  6. Juli   5. Oktober 
  2. Februar  4. Mai   3. August  2. November 
  2. März  8. Juni   7. September  7. Dezember 
 
Sprechtage 2009 der SVA der Bauern 
in der Bezirksbauernkammer Freistadt in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr 
 
 

20. Jänner    21. April  21. Juli   20. Oktober 
17. Februar  19. Mai  18. August  17. November 
17. März  16. Juni  15. September  15. Dezember    
 
    
Die Winter-Highlights mit der OÖ Familienkarte 
 
Die neue OÖ Familienkarte mit ÖBB Vorteilsfunktion bringt wieder jede 
Menge Vorteile für die oberösterreichischen Familien! 
 

• Familienschitage – Die Familienschitage dieser Wintersaison finden 
am 10. und 11. Jänner 2009 ("Spaß im Schnee") bzw. am 24. und 25. Jänner 2009 
("Snow & Fun") statt. Sichern Sie sich einen Schitag mit der ganzen Familie zu 
Toppreisen. Die Karten sind ausschließlich im Vorverkauf  bei den oö. Raiffeisenbanken 
gegen Abgabe des im Familienjournal abgedruckten Gutscheines und Vorlage der OÖ 
Familienkarte, erhältlich. Eine Übersicht über die Schigebiete und die Preise finden Sie 
im OÖ Familienjournal.  

• „Erziehung ist (k)ein Kinderspiel" – Tips und Familienreferat legen 
Erziehungsratgeber auf 
Mit der OÖ Familienkarte kostet der Erziehungsratgeber nur 11,90 Euro (statt 14,90 
Euro) und kann bei Tips Zeitungs GmbH & Co KG, Promenade 23, 4010 Linz, Tel. 
0732/785955, oder per Mail erziehungstipps@tips.at, bestellt werden.  

Details dazu finden Sie auf www.familienkarte.at . 
 

 

Schul-Schnuppertag der Landwirtschaftsschule Katsdorf 
am Montag, 19. Jänner 2009, 7.45 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Alle interessierten Schülerinnen und Schüler der  3. und 4. Klasse  
Hauptschule sind herzlich eingeladen, einen Tag an der Landwirt- 
schaftsschule Katsdorf aktiv zu erleben. 
 
Anmeldung erforderlich: 07235/88002 oder: lwbfs-katsdorf.post@ooe.gv.at 
 

mailto:erziehungstipps@tips.at
http://www.familienkarte.at/


.Wichtige Informationen  

betreffend die  

27.Int.Jänner Rallye 
2009  

am 4. Jänner 2009 in Königswiesen 
 
  
Streckenverlauf in Königswiesen (Arena in 
Hörzenschlag u. Güterweg Diesenreith) 
 
Start: Zeilerbrücke Richtung Hörzenschlag bis zur 
Kreuzung Heuberger – Meißauer – über Güterweg 
Brentner bis zum Start und von dort wieder bis 
Meißauer, weiter Richtung Tazerlbrunn und über 
Güterweg Tazerlbrunn bis zur B 124, auf der 
Unterweißenbacher Bezirksstraße weiter Richtung Unterweißenbach. 
 

1. Start bei Zeilerbrücke in Hörzenschlag:  08:49 Uhr 
2. Start bei Zeilerbrücke in Hörzenschlag: 11:24 Uhr 

 
 
 
Straßensperren in der Zeit von 07:30 bis 14:00 Uhr: 
 

Güterweg Hörzenschlag vom Ortsende Hörzenschlag bis Zufahrt Schinnerl, Hörzenschlag 10. 
Güterweg Brentner, Güterweg Tazerlbrunn und Güterweg Stifting. Verbindungsstraße von der 
Ortschaft Haid zum Heuberger. Landesstraße 2 km nach Haid, Richtung Unterweißenbach. 
Für den Güterweg Harlingsedt wird ein Fahrverbot ausgenommen Anrainer erstellt. 
 
WICHTIG!!!
 

2 km nach der Ortschaft Haid  ist die B 124 zur Gänze gesperrt! Fahrten im Zeitraum der 
Sperre Richtung NÖ – Zwettl sind nur über „Linden“ (Umleitung ist in Ufer beschildert) 
möglich. Es ist auch keine Durchfahrt Richtung Königswiesen auf der B 124 von NÖ kommend 
(ab ca. 500 m nach der Landesgrenze) möglich!  
 

A C H T U N G ! ! ! 
 

Alle Anrainer der gesperrten Straßenstücke wie oben angeführt, werden informiert, dass 
ein Befahren während der gesamten gesperrten Zeit nicht möglich ist. Einkäufe, 
Besorgungen usw. bitte vor der Sperre erledigen. Auch ein „nach Hause fahren“ ist 
während der Sperre nicht möglich!!! Die gesperrten Strecken dürfen nur von 
Einsatzfahrzeugen in Notfällen befahren werden, wobei die Rallye während dieser Zeit 
unterbrochen werden muss.  
 
 

Die Erreichbarkeit der Anwesen durch Rettung (144), Gendarmerie 
(133) und Feuerwehr (122), ist in dieser Zeit selbstverständlich 
möglich.                              Bitte Notrufe im Notfall wie bisher wählen.  
 

 
 
 
 
 
Sämtliche in die gesperrten Straßen einmündenden Zufahrtswege sind durch 
Streckenposten abgesichert und somit auch gesperrt. 
 
 
 



Die Bevölkerung wird dringend ersucht, die Sonderprüfungsstrecken nicht zu begehen, da die 
Fahrer nicht damit rechnen, dass sich Zuseher und Fußgänger auf den Straßen befinden! Es kann 
nur im Sinne aller Beteiligten sein, dass Unfälle vermieden werden!! 
 
Die Jänner Rallye in unserem Gemeindegebiet wird durch einheimische Gewerbebetriebe 
gesponsert und so dieses große internationale Sportereignis in unserer Gemeinde 
ermöglicht. Besonders auch die Freiwilligen Feuerwehren leisten hiezu einen beachtlichen 
freiwilligen Beitrag. 
 

Zuschauerzonen: 
 
Für die Sonderprüfung „Arena 
Königswiesen“ in Hörzenschlag 
und B 124 werden 2 
Zuschauerzonen eingerichtet: 
Genaue Standorte sind im Plan 
ersichtlich. 
 
Zuschauerzone 1 (AZ 30) nach 
der Ortschaft Hörzenschlag 
Richtung Start  
 
Zuschauerzone 2 (AZ 31) beim 
Anwesen Heuberger  
 
Alle Zuschauerzonen sind mit 
Hinweistafeln gekennzeichnet. 
Für die Zuseher werden auch 
Versorgungsstände für Getränke 
und Speisen errichtet und somit ist 
während des ganzen 
Rallyegeschehens für das leibliche 
Wohl gesorgt. 
 
 
Programmhefte sind wie in den Vorjahren in den Geschäften, Banken und Tankstellen 
erhältlich. 
 

Servicezone Sportplatzstraße 
Hautnah kann man die Fahrer und ihre Boliden auch bei der Servicezone Sportplatzstraße 
erleben. Ab 9:20 Uhr bis 11:00 Uhr gibt es in Königswiesen heuer für alle Rallyefahrer einen 
Zwischenstopp von ca. 20 Minuten. 
.  

 
 
 



Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen anlässlich 
des bevorstehenden Jahreswechsel 
 
Alljährlich zum Jahreswechsel werden eine Vielzahl von Feuerwerkskörpern – pyrotechnischen 
Gegenstände – verkauft, gekauft und abgebrannt. 
Anlassbedingt darf wiederum auf die Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes und auf 
Sicherheitstipps hingewiesen werden. 
 

Verstärkte  Schengenkontrollen 
 
Aufgrund des bevorstehenden Jahreswechsels wird 
im Zuge der durchgeführten AGM-Kontrollen 
verstärkt die Einfuhr verbotener pyrotechnischer 
Gegenstände kontrolliert.  
 

Rechtliche Bestimmungen für 
Feuerwerkskörper 

 
Die Mehrheit der angebotenen Feuerwerkskörper 
gehört der Klasse II (Kleinfeuerwerk; 
Gesamtsatzgewicht bis 50 Gramm) an 
(„Schweizerkracher“, kleinere Raketen, udgl.). 
Dabei ist zu beachten, dass  Überlassung, Besitz 
und Verwendung solcher Artikel an bzw. von Personen unter 18 Jahren verboten und die 
Verwendung im Ortsgebiet und in geschlossenen Räumen nicht gestattet ist. 
 
Pyrotechnische Gegenstände der Klasse I (mit einem Gewicht von bis zu 3 Gramm; z.B. 
Feuerwerksscherzartikel, Feuerwerksspielwaren) dürfen lt. OÖ. Jugendschutzgesetz  nicht an 
Personen unter 14 Jahren überlassen oder von diesen verwendet werden. Die Einfuhr, 
Überlassung, Besitz und Verwendung unterliegen sonst keiner Beschränkung, vorausgesetzt sie 
sind nicht mit einem Pfeifsatz oder einem stärkeren Gewichts- oder Knallsatz ausgestattet. 
 
Für den Einsatz von Feuerwehrskörpern der Klassen III (Mittelfeuerwerk) und IV        
(Großfeuerwerk) bedarf es neben einer behördlichen Bewilligung einer nachweislichen 
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Pyrotechnik. 
 
Die Klassenbezeichnung muss nach dem Pyrotechnikgesetz am pyrotechnischen Gegenstand 
ersichtlich sein. 
 
Innerhalb bzw. in unmittelbarer Umgebung von größeren Menschenansammlungen und von 
lärmempfindlichen Zonen, z.B. Krankenhäusern, Seniorenzentren, Kirchen…  ist jegliche 
Silvesterknallerei verboten. 
 
Verstöße gegen das Pyrotechnikgesetz werden als Verwaltungsübertretung mit Geldstrafen bis 
zu  2.180,- Euro  bestraft und die Feuerwerkskörper ersatzlos für verfallen erklärt. 
 
Seitens der Polizei werden zur Aufrechterhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit  in der 
Silvesternacht die Einsatzkräfte  deutlich verstärkt. Hauptaugenmerk wird  – insbesondere auch 
nach Mitternacht – auf die Verhinderung bzw. Ahndung von Gewaltdelikten gelegt, denn 
speziell nach übermäßigem Alkoholkonsum kommt es vermehrt zu Raufereien, 
Körperverletzungen udgl. 
 
Die Exekutive im gesamten Bundesgebiet wird die Einhaltung der Bestimmungen des 
Pyrotechnikgesetzes schwerpunktmäßig überwachen. Verstöße gegen  das Pyrotechnikgesetzes 
(speziell bei größeren Menschenansammlungen) werden rigoros geahndet. 
 

 



 
Hinweise für den sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern 

 
• Beim Abschießen von Feuerwerkskörpern muss  auf entsprechende Sicherheitsabstände geachtet 

werden. Als Zuschauer soll das Geschehen  aus einer sicheren Entfernung beobachtet werden. 
Man soll sich auch keinesfalls in der Schussrichtung aufhalten. 

• Abschussrichtung und Flugbahn (Wind!)  beachten. Fenster, Balkon- und Haustüren schließen, 
damit „Irrläufer“ nicht ins Haus oder die Wohnung eindringen und dort Brände verursachen 
können. 

• Die Gebrauchsanweisungen bitte genau beachten und befolgen 
• Niemals darf auf Personen, Tiere, Gebäude, Wälder, Sträucher und sonstige brennbare 

Materialien gezielt werden 
• Raketen niemals aus der Hand abschießen – sondern aus Schneehaufen, Rohren, leeren 

Flaschen,… 
• Raketen immer mit gestreckter Hand anzünden und danach einige Schritte zurücktreten 
• Versagende Raketen/Knallkörper nicht sofort aufheben, denn es könnte sich um „Zeitzünder“ 

handeln. Auch solche keinesfalls nochmals anzünden – sondern die „Blindgänger“ mit Wasser 
vernichten. Keinesfalls trocknen oder  

      anwärmen (höchste Explosionsgefahr) 
• Erwachsene sollen Feuerwerkskörpern Kindern nicht überlassen! Ihnen fehlt die Kenntnis über 

den richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern und sie sind sich der von Raketen oder Böllern 
ausgehenden Gefahren nicht bewusst und gehen daher leichtsinnig damit um. Jugendliche und 
Kinder sind die größte Risikogruppe bei Verletzungen durch die Silvesterknallerei. 

• Bei pyrotechnischen Gegenständen, die aus dem Ausland (insbesondere Tschechien)  importiert 
werden, wird zur Vorsicht geraten!  Oftmals sind diese nicht ordnungsgemäß deklariert: sie 
können eine zu große Menge an Sprengstoff enthalten – beim Abschießen kommt es dann zu 
einer kurzen Verzögerung – in weiterer Folge oftmals verbunden mit Verletzungen! 
Zusätzlich macht man sich strafbar, wenn man im Besitz von als Klasse II gekennzeichneten 
Feuerwerkskörpern ist, diese aber mehr als 50 g Gesamtsatzgewicht  beinhalten und somit als 
Feuerwerkskörper der Klasse III gelten! 

 
Die Sicherheitsdirektion für das Bundesland OÖ bittet  Sie,  die angeführten Bestimmungen und 
Tipps im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit  zu beachten. Nehmen Sie auch beim Umgang mit 
pyrotechnischen Gegenständen Rücksicht auf Ihre Mitmenschen – insbesondere auch auf  ältere, 
kranke und ruhebedürftige Personen. 
 
 

Die Polizeiinspektion Königswiesen informiert! 
 
Es wird immer wieder festgestellt, dass Fahrzeugbesitzer auf der Schulstraße vor dem Eingang 
zur Raiffeisenbank Königswiesen ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn und teilweise auch am Gehsteig 
„Halten“.  
Bei der angeführten Straßenstelle handelt es sich um einen Kreuzungsbereich mit erheblichem 
Verkehrsaufkommen.  
Nach den Bestimmungen der StVO ist das Halten und Parken von Fahrzeugen im 
Kreuzungsbereich und auf Gehsteigen verboten. Die Fahrzeuglenker werden daher ersucht, die 
im unmittelbaren Nahbereich in ausreichender Anzahl vorhandenen Parkplätze in Anspruch zu 
nehmen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass künftig Besitzer von widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen 
mit verwaltungsrechtlichen Sanktionen zu rechnen haben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen!                                          

            Der Bürgermeister:  
                                 Johann Holzmann eh. 
F.d.R.d.A.:                                                     
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